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Bundesland 

Niederösterreich 

Kurztitel 

Aufteilung des Ertrages des Landeszuschlages zur Bundesautomaten- und VLT-Abgabe 
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Inkrafttretensdatum 

24.12.2013 

Außerkrafttretensdatum 

02.07.2019 

Index 

70 Regelungen des Gewerbes und anderer Wirtschaftstätigkeiten 

Text 

§ 6 

Abrechnung des Gemeindeanteiles 

(1) Die Aufteilung des Ertrages des Landeszuschlages zur Bundesautomaten- und LT-Abgabe auf 
die einzelnen Gemeinden erfolgt jährlich. Die Abrechnung des Gemeindeanteiles gemäß § 4 Abs. 2 hat 
im Monat Juni jeden Jahres zu erfolgen. 

(2) Eine Verzinsung der sich aus dieser Verordnung ergebenden Ansprüche findet nicht statt. 
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